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Manteltarifvertrag 
 

für Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen1 
 

zwischen 
 

der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferin-
nen/Medizinischen Fachangestellten, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin 

 
und 

 
dem Verband medizinischer Fachberufe e.V., Gesundheitscampus-Süd 33, 
44801 Bochum 

 
wird folgender Manteltarifvertrag abgeschlossen: 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen, die im 
Bundesgebiet in Einrichtungen der ambulanten Versorgung tätig sind. 
 

(2) Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen im Sinne des Tarifvertrages sind 
die Angestellten, deren Tätigkeit dem Berufsbild der Medizinischen Fachange-
stellten/Arzthelferin entspricht und die die entsprechende Prüfung vor der Ärz-
tekammer bestanden haben. 
 
Sprechstundenschwestern und Sprechstundenhelferinnen sowie staatlich ge-
prüfte Kranken- und Kinderkrankenschwestern/Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sind Medizinischen 
Fachangestellten/Arzthelferinnen im Sinne dieses Tarifvertrages gleichgestellt, 
sofern sie eine solche Tätigkeit ausüben. 
 

(3) Dieser Tarifvertrag gilt entsprechend auch für Auszubildende. 
 

§ 2  
Anwendungsbereich 

 
(1) Dieser Manteltarifvertrag bestimmt unmittelbar und zwingend den Inhalt aller 

Arbeitsverträge zwischen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der 
Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten und 
Mitgliedern der tarifvertragschließenden Arbeitnehmerorganisationen. 
 
 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Verwendung der Begriffe Arzthelferin, Medizinische Fachangestellte, Ar-
beitgeber und Arzt jeweils die männliche bzw. weibliche Form mitgedacht. 
 
 



Verband medizinischer Fachberufe e.V. 2 MTV 

 
(2) Sind nicht beide Parteien des Arbeitsvertrages Mitglied der Tarifvertragspartner, 

so gelten die tariflichen Bestimmungen, wenn im Arbeitsvertrag auf diesen Man-
teltarifvertrag oder auf den Manteltarifvertrag in der jeweils gültigen Fassung 
ausdrücklich Bezug genommen wird. 

 
§ 3 

Arbeitsvertrag 
 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen; der Medizinischen Fachan-

gestellten/Arzthelferin ist eine Ausfertigung auszuhändigen. Nebenabreden sind 
nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Vereinbarungen im Ar-
beitsvertrag, die Bestimmungen dieses Tarifvertrages einschränken, sind un-
wirksam. 
 

(2) Im Arbeitsvertrag ist mindestens aufzunehmen: 
- der Name und die Anschrift der Vertragsparteien 
- der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses 
- bei befristeten Arbeitsverhältnissen die vorhersehbare Dauer des Ar-

beitsverhältnisses 
- der Arbeitsort 
- die Bezeichnung der zu leistenden Tätigkeit 
- die Zusammensetzung und die Höhe des Gehalts laut Eingruppierung 

einschließlich eventueller Zulagen sowie andere Bestandteile des Geh-
altes und deren Fälligkeit 

- die vereinbarte Arbeitszeit2 
- die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubes 
- die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
- ein allgemeiner Hinweis auf die Tarifverträge oder Betriebsvereinba-

rungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind 
 

§ 4 
Probezeit 

 
(1) Die ersten drei Monate der Tätigkeit gelten als Probezeit. Diese kann einver-

nehmlich bis zu weiteren drei Monaten verlängert werden. Eine Verlängerung 
für Auszubildende ist ausgeschlossen. 
 

(2) Die Probezeit entfällt, wenn die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin in 
unmittelbarem Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsver-
hältnis in derselben Praxis weiterhin tätig ist.  

 
§ 5 

Schweigepflicht 
 
Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin ist in die Schweigepflicht des Arztes 
(§ 203 StGB) eingebunden. Sie hat insbesondere alle Praxisvorgänge sowie den 
Personenkreis der Patienten geheim zu halten. Dies gilt auch nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. 
 
 

 
2 Das heißt, dass Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit festgelegt werden müssen. 
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§ 6 

Arbeitszeit 
 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 

38,5 Stunden wöchentlich. 
 

(2) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit richten sich nach den Erfordernissen 
der Praxis. Änderungen der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit gelten als Ver-
tragsänderung. 
 

(3) Die wöchentliche Arbeitszeit ist so zu verteilen, dass in jeder Woche ein ganzer 
Tag oder zwei halbe Tage arbeitsfrei bleiben. Dabei muss gewährleistet sein, 
dass die Nachmittage an Samstagen (ab 12:00 Uhr) arbeitsfrei sind. Samstags-
arbeit innerhalb der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist mit einem Zu-
schlag zu vergüten. Die Nachmittage am 24. und 31. Dezember (ab 12:00 Uhr) 
sind arbeitsfrei unter Fortzahlung des Gehaltes.  
 

(4) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin an 
den Tagen, an denen er selbst zum Notfalldienst eingeteilt ist, auch außerhalb 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu beschäftigen. 
 

(5) Für Jugendliche gelten die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes. 
Gemäß § 21a Abs. 1 JArbSchG kann abweichend von §§ 8, 11 Abs. 2, 12 und 
15  

- die maximale Arbeitszeit auf bis zu neun Stunden täglich verlängert 
werden, 

- die erste Pause spätestens nach fünf Stunden gewährt werden, 
- die Schichtzeit (tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepau-

sen) bis auf elf Stunden täglich verlängert werden, 
- die Arbeitszeit auf bis zu fünfeinhalb Tage verteilt werden; Abs. 3 bleibt 

unberührt. 
 

Dabei darf die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 40 Stunden nach dem JArb-
SchG nicht überschritten werden. 

 
§ 7 

Überstunden, Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
Arbeit am 24. und 31. Dezember, Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst 

 
(1) Als Überstunden gelten die über die regelmäßige wöchentliche tarifliche Ar-

beitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden, soweit innerhalb eines Zeitraumes 
von vier, längstens zwölf Wochen keine entsprechende Freizeit für diese Ar-
beitsstunden gewährt wird. Freizeitausgleich hat mit dem entsprechenden Zeit-
zuschlag zu erfolgen. 
Samstags- und Sonntagsarbeit bzw. Arbeit an gesetzlichen Feiertagen ist die 
an diesen Tagen geleistete Arbeit in der Zeit von 0:00 bis 24:00 Uhr. Als Nacht-
arbeit gilt die Arbeit, die in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr geleistet wird. 
Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst innerhalb der wöchentlichen Arbeitszeit 
gelten nicht als Überstunden. 
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(2) Zum Zwecke der Vergütungsberechnung eines Bereitschaftsdienstes oder einer 

Rufbereitschaft wird die Zeit eines Bereitschaftsdienstes oder einer Rufbereit-
schaft wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

 
- Bereitschaftsdienst 

Bewertung als Arbeitszeit   60% 
- Rufbereitschaft 

Bewertung als Arbeitszeit   30% 
 

Liegt der Bereitschaftsdienst oder die Rufbereitschaft außerhalb der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit, so ist der entsprechende Vergütungssatz für 
Überstunden anzurechnen.  
 

(3) Unter Bereitschaftsdienst wird die Verpflichtung der Medizinischen Fachange-
stellten/Arzthelferin verstanden, sich auf Anforderung des Arztes außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit an einem vom Arzt bestimmten Ort aufzuhalten, um 
im Bedarfsfall bei der Patientenversorgung die Arbeit aufnehmen zu können. 
Bereitschaftsdienst liegt nicht mehr vor, wenn die Tätigkeit der Medizinischen 
Fachangestellten/Arzthelferin über den Notfalldienst hinausgeht. Rufbereitschaft 
ist die Zeit, in der die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin sich entspre-
chend der Anordnung des Arztes außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an 
einer dem Arzt anzuzeigenden Stelle aufhält, um auf Abruf die Arbeit aufzu-
nehmen. 
 

(4) Der Arzt darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar 
Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 
Rufbereitschaft ist vom Arzt nur dann anzuordnen, wenn erfahrungsgemäß le-
diglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.  
 

(5) Die Höhe der Zuschläge für Überstunden, Samstags-, Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeit sowie für Arbeit am 24. und 31. Dezember ab 12:00 Uhr wird 
im Gehaltstarifvertrag festgelegt. 

 
§ 8  

Arbeitsversäumnis 
 
Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin darf grundsätzlich nur mit vorheriger 
Zustimmung des Arbeitgebers der Arbeit fernbleiben. Bei nicht genehmigtem Fern-
bleiben hat die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin insoweit keinen Anspruch 
auf die Fortzahlung des Gehaltes. Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin, die 
am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach Feiertagen unentschuldigt 
der Arbeit fernbleibt, hat keinen Anspruch auf Bezahlung für diese Feiertage. 
 

§ 9  
Arbeitsunfähigkeit 

 
Die Arbeitsunfähigkeit ist ohne schuldhaften Verzug anzuzeigen. Bei einer Arbeitsun-
fähigkeit von mehr als drei Kalendertagen hat die Medizinische Fachangestell-
te/Arzthelferin spätestens an dem darauf folgenden Arbeitstag eine ärztliche Be-
scheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und ihre voraussichtliche Dauer vorzulegen. 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu 
verlangen. 
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§ 10 

Entgeltfortzahlung 
 
Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin hat bei unverschuldetem Arbeitsver-
säumnis infolge eines in ihrer Person liegenden Grundes sowie bei durch Unfall ver-
ursachter Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Fortzahlung des Gehaltes in Höhe von 
100% bis zum Ende der sechsten Woche. 
 

§ 11 
Gehalt 

 
(1) Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin erhält ein Gehalt nach Maßgabe 

des jeweils geltenden Gehaltstarifvertrages. 
 

(2) Die Berufsjahre zählen vom Ersten des Monats an, in dem die Prüfung zur Me-
dizinischen Fachangestellten/Arzthelferin bestanden wurde. Die Berufsjahre der 
Sprechstundenschwestern, Sprechstundenhelferinnen und Krankenschwestern 
in den neuen Bundesländern werden anerkannt. 
Unterbricht die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin ihre berufliche Tätig-
keit wegen Erziehungsurlaub/Elternzeit, so ist diese Zeit zur Hälfte auf die 
Berufsjahre anzurechnen. 
Hat die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin vor ihrer Prüfung (§ 1 Abs. 2) 
eine berufsnahe Tätigkeit ausgeübt, so ist diese Zeit der Tätigkeit zur Hälfte auf 
die Berufsjahre nach Satz 1 anzurechnen. 
 

(3) Die Bezüge werden monatlich und zwar am 25. des laufenden Kalendermona-
tes gezahlt. Der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin ist eine schriftliche 
Gehaltsabrechnung zur Verfügung zu stellen, aus welcher sich die Zusammen-
setzung des Gehaltes und die einzelnen Abzüge ergeben. 

 
§ 12 

Sonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen 
 

(1) Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin erhält zum 1. Dezember eines 
jeden Kalenderjahres (Fälligkeitstermin), erstmalig zum 01.12.2018, eine Son-
derzahlung. 
 
Der Anspruch auf die Sonderzahlung setzt voraus, dass das Arbeitsverhältnis 
zum Fälligkeitstermin 
 
a. seit mindestens 6 vollen Kalendermonaten ununterbrochen besteht. Ausge-

nommen hiervon sind Auszubildende, bei denen ein Anspruch nach 3 Mona-
ten besteht 

 
b. nicht durch die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin gekündigt ist bzw. 

durch den Arbeitgeber aus Gründen gekündigt wurde, die die Medizinische 
Fachangestellte/Arzthelferin zu vertreten hat und 

 
c. keine Vereinbarung über eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus den 

in Buchstabe b. genannten Gründen geschlossen ist. 



Verband medizinischer Fachberufe e.V. 6 MTV 

 
(2) Die Höhe der Sonderzahlung ist abhängig von der Dauer der Betriebszugehö-

rigkeit. Die Sonderzahlung beträgt im Jahr 2018 bei Medizinischen Fachange-
stellten/Arzthelferinnen im ersten Jahr der Betriebszugehörigkeit 50 % des re-
gelmäßigen Bruttogehaltes. 
 
Die Höhe der Sonderzahlung beträgt bei Medizinischen Fachangestellten/Arzt-
helferinnen ab dem zweiten Jahr der Betriebszugehörigkeit  
 
- 55 % eines regelmäßigen Bruttomonatsgehalts im Kalenderjahr 2018 
- 60 % eines regelmäßigen Bruttomonatsgehalts im Kalenderjahr 2019 
- 65 % eines regelmäßigen Bruttomonatsgehalts im Kalenderjahr 2020 und 
  2021 
- 70 % eines regelmäßigen Bruttomonatsgehalts ab dem Kalenderjahr 2022 

 
(3) Als regelmäßiges Bruttomonatsgehalt gilt das der Medizinischen Fachangestell-

ten/Arzthelferin ausgehend von deren regelmäßiger Arbeitszeit zustehende lau-
fende Arbeitsentgelt einschließlich regelmäßiger Zulagen. Insbesondere die 
Vergütung für geleistete Überstunden, Zuschläge, Aufwendungsersatz und 
Sonderzahlungen bleiben unberücksichtigt. Nicht nur vorübergehende Erhö-
hungen des Arbeitsentgeltes, die während des Ruhens des Beschäftigungsver-
hältnisses (z. B. während des Bezugs von Krankengeld oder für die Dauer der 
gesetzlichen Elternzeit) wirksam werden, sind in die Berechnung einzubezie-
hen. Bei Änderung der Vergütungshöhe während des Kalenderjahres aufgrund 
einer Änderung des Beschäftigungsumfanges oder Übernahme einer Auszubil-
denden in ein Arbeitsverhältnis ist aus den regelmäßigen Bruttomonatsgehäl-
tern für das gesamte Kalenderjahr das durchschnittliche Monatsgehalt zu ermit-
teln und bei der Berechnung der Sonderzahlung zugrunde zu legen. 

 
(4) Im Falle des Beginns oder einer rechtlichen Unterbrechung des Arbeitsverhält-

nisses im Laufe eines Kalenderjahres wird die Sonderzahlung nur für die Zeiten 
des Bestands des Arbeitsverhältnisses in diesem Kalenderjahr anteilig gewährt. 
Abs. (1) Buchstabe a. bleibt unberührt. 
 
Das Ruhen des Arbeitsverhältnisses z. B. aufgrund von Krankheit oder gesetz-
licher Elternzeit stellt keine Unterbrechung dar. 

 
(5) Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin ist bis zum vollendeten 5. Jahr 

der Betriebszugehörigkeit zur Rückzahlung der Sonderzahlung verpflichtet, 
wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund einer Eigenkündigung der Medizinischen 
Fachangestellten/Arzthelferin vor dem 31. März des jeweiligen Folgejahres en-
det bzw. aufgrund eines von der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin 
veranlassten Aufhebungsvertrages vor dem 31. März des jeweiligen Folgejah-
res endet. Die Rückzahlungsverpflichtung besteht nicht, wenn der Arbeitgeber 
aufgrund einer ihm vorwerfbaren Pflichtverletzung die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zu vertreten hat. 

 
Die Rückzahlungsverpflichtung 
 
• ermäßigt sich nach einer Betriebszugehörigkeit von 3 Jahren am Fälligkeits-

zeitpunkt ( 1. Dezember) auf 50 % der Sonderzahlung und 
 

• entfällt nach einer Betriebszugehörigkeit von 5 Jahren zum Fälligkeitszeit-
punkt ( 1. Dezember). 
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(6) Für am 31.12.2014 bestehende Anlagevereinbarungen über tarifliche vermö-

genswirksame Leistungen (VWL-Verträge) erhält die Medizinische Fachange-
stellte/Arzthelferin nach Ablauf der Probezeit eine vermögenswirksame Leistung 
von 30 Euro monatlich. Teilzeitbeschäftigte mit einer geringeren als einer re-
gelmäßigen durchschnittlichen Arbeitszeit von 18 Stunden wöchentlich haben 
nach der Probezeit Anspruch auf 15 Euro vermögenswirksame Leistungen mo-
natlich. Auszubildende ab dem zweiten Ausbildungsjahr haben ebenfalls An-
spruch auf 15 Euro vermögenswirksame Leistungen monatlich. 

 
§ 13 

Betriebliche Altersversorgung/Entgeltumwandlung 
 

Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin hat die Möglichkeit zur betrieblichen 
Altersversorgung und Entgeltumwandlung nach Maßgabe des Tarifvertrages zur be-
trieblichen Altersversorgung und Entgeltumwandlung. 
 

§ 14 
Teilzeitarbeit 

 
(1) Nicht vollbeschäftigte Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen erhalten 

von dem Gehalt, das für vollberufstätige Medizinische Fachangestell-
te/Arzthelferinnen festgelegt ist, den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbar-
ten Teilzeit entspricht, und zwar pro Stunde 1/167 des jeweiligen Monatsgehal-
tes.  
 
Es wird folgende Berechnungsformel zugrunde gelegt: 

 
Bruttogehalt bei Vollzeitbeschäftigung : 167 Stunden pro Monat  

x Wochenstundenzahl der Teilzeitbeschäftigung x 4,33  
= Bruttogehalt der Teilzeitbeschäftigung 

 
(2) Die übliche tägliche Arbeitszeit ist in den schriftlichen Arbeitsvertrag aufzuneh-

men3. 
 

(3) Gegen den Willen der Betroffenen darf keine Umwandlung von Vollzeit- auf 
Teilzeitarbeit oder Teilzeit- auf Vollzeitarbeit erfolgen. 
 

(4) Die von Teilzeitkräften geleistete Mehrarbeit ist zu vergüten. Ein Überstunden-
zuschlag fällt erst dann an, wenn sie über die tarifvertraglich vereinbarte Ar-
beitszeit für Vollzeitkräfte hinausgeht. 
 
Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf Urlaub wie Vollzeitbeschäftigte. 
Bei Teilzeitkräften, die nicht an jedem Arbeitstag bzw. Werktag beschäftigt wer-
den, ist die Anzahl der effektiven Urlaubstage unter Zugrundelegung folgender 
Berechnungsformel zu ermitteln: 
 

 
3 Das heißt, dass Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit festgelegt werden müssen. 
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Bei Arbeitstagen:  
Urlaubsanspruch  Tariflicher Urlaubsanspruch   Anzahl der regelmäßigen  
in effektiven            =  gem. § 16 Abs. 3    X tatsächlichen Arbeitstage  
Arbeitstagen       der Teilzeitbeschäftigten 
         pro Woche 
 
        5 
 
Bei Werktagen: 
Urlaubsanspruch  Tariflicher Urlaubsanspruch   Anzahl der regelmäßigen  
in effektiven            =  gem. § 16 Abs. 3    X tatsächlichen Werktagen  
Werktagen       der Teilzeitbeschäftigten 
         pro Woche 
 
        6 
 
Als Urlaubstage sind bei Zugrundelegung dieser Berechnungsformel nur die in 
den Urlaubszeitraum fallenden tatsächlichen Arbeitstage bzw. Werktage der 
Teilzeitbeschäftigten anzurechnen. 

 
§ 15 

Schutz- und Berufskleidung 
 
Der Arbeitgeber stellt der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin die notwendi-
ge Schutz- und Berufskleidung, mindestens jedoch zwei Berufskittel pro Jahr, unent-
geltlich zur Verfügung. Ebenso trägt der Arbeitgeber die Kosten der Reinigung der 
Schutz- und Berufskleidung. 
 

§ 16 
Urlaub 

 
(1) Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin hat in jedem Kalenderjahr An-

spruch auf bezahlten Urlaub. Der Urlaub soll unter Berücksichtigung der Belan-
ge der Praxis und der Wünsche der Medizinischen Fachangestell-
ten/Arzthelferin nach Möglichkeit zusammenhängend gewährt und rechtzeitig 
(mindestens vier Monate vorher) festgelegt werden.  
 

(2) Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin erwirbt mit jedem Beschäfti-
gungsmonat einen Urlaubsanspruch in Höhe von einem Zwölftel des Jahresur-
laubs. Der volle Jahresurlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von sechs Mona-
ten Tätigkeit in derselben Praxis geltend gemacht werden. 
 

(3) Der Urlaub beträgt jährlich 28 Arbeitstage bzw. 34 Werktage. In dem Kalender-
jahr, in dem die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin das 55. Lebensjahr 
vollendet, erhöht sich der Jahresurlaub auf 30 Arbeitstage bzw. 36 Werktage. 
Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen, die vor dem 01.01.1973 geboren 
wurden, erhalten bei über den 31.12.2012 hinaus fortbestehendem Arbeitsver-
hältnis/ Ausbildungsverhältnis weiterhin 30 Arbeitstage bzw. 36 Werktage. 
 

(4) Die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes gelten, wenn sie günsti-
ger als die tariflichen Regelungen sind. 
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(5) Für die Berechnung des Urlaubsanspruches gelten als Arbeitstage alle Kalen-

dertage mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertage. 
Als Werktage gelten alle Kalendertage mit Ausnahme der Sonntage und ge-
setzlichen Feiertage. 
Auszubildenden ist der Urlaub so zu gewähren, dass der Berufsschulunterricht 
nicht beeinträchtigt wird. 
 

(6) Zwei Wochen des zustehenden Erholungsurlaubes müssen der Medizinischen 
Fachangestellten/ Arzthelferin nach Absprache mit Arbeitgeber und Mitarbeite-
rinnen nach eigenen zeitlichen Wünschen gewährt werden. 
 

(7) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Beste-
hens des Arbeitsverhältnisses hat die Medizinische Fachangestell-
te/Arzthelferin, die im laufenden Kalenderjahr in die Praxis eintritt oder aus-
scheidet; der angefangene Monat wird bei der Bemessung des Urlaubsan-
spruchs voll einbezogen, wenn die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin in 
diesem Monat mindestens 15 Kalendertage im Arbeitsverhältnis stand. Bruch-
teile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf vol-
le Urlaubstage aufzurunden.  
Bei Ausscheiden nach erfüllter Wartezeit (sechs Monate) in der 2. Hälfte des 
Kalenderjahres hat die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin Anspruch auf 
mindestens 20 Arbeitstage bzw. 24 Werktage Urlaub nach dem Bundesur-
laubsgesetz oder auf Mindesturlaub nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz bzw. 
SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.  
 

(8) Bei verschuldeter fristloser Entlassung reduziert sich der Urlaubsanspruch auf 
den gesetzlichen Mindesturlaub. 
 

(9) Erkrankt die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin während des Urlaubs, so 
hat sie ihrem Arbeitgeber unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung unver-
züglich Mitteilung über die Arbeitsunfähigkeit zu machen. Der Urlaub ist dann 
für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit unterbrochen. Nach Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit ist der Rest des Urlaubs – je nach Vereinbarung – sofort oder 
zu einem späteren Zeitpunkt zu gewähren. 
 

(10) Konnte der Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen Gründen bis 
Ende des Kalenderjahres nicht angetreten werden, so ist er innerhalb der 
nächsten drei Monate zu gewähren und zu nehmen. 
 

(11) Ist zum Zeitpunkt der Kündigung des Arbeitsverhältnisses der Urlaubsanspruch 
noch nicht erfüllt, ist der Urlaub, soweit dies betrieblich möglich ist, während der 
Kündigungsfrist zu gewähren und zu nehmen. Soweit der Urlaub nicht gewährt 
werden kann oder die Kündigungsfrist nicht ausreicht, ist der Urlaub abzugel-
ten. 
 

(12) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der der Medizinischen Fachange-
stellten/Arzthelferin für das Urlaubsjahr aus dem Arbeitsverhältnis zusteht, für 
jeden vollen Kalendermonat, für den die Medizinische Fachangestell-
te/Arzthelferin Elternzeit nimmt, um ein Zwölftel kürzen. Satz 1 gilt nicht, wenn 
die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin während der Elternzeit bei ihrem 
Arbeitgeber Teilzeitarbeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
leistet. 
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(13) Scheidet die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin aus der Praxis aus, ist 

ihr eine Bescheinigung darüber auszustellen, ob und wie lange im Laufe des 
Kalenderjahres Urlaub gewährt wurde. Die Medizinische Fachangestell-
te/Arzthelferin ist verpflichtet, diese Bescheinigung bei der folgenden Einstel-
lung vorzulegen. 

 
§ 17 

Arbeitsbefreiung 
 

(1) In den nachstehenden Fällen wird der Medizinischen Fachangestell-
ten/Arzthelferin auf Antrag Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Gehaltes 
gewährt: 
 
a) Eheschließung der Medizinischen  

Fachangestellten/Arzthelferin 
2 Arbeitstage 

b) Tod des Ehegatten oder Lebensgefährten, eines Kindes 
oder Elternteils 

2 Arbeitstage 

c) Niederkunft der Ehefrau eines Medizinischen Fachan-
gestellten/Arzthelfers 

1 Arbeitstag 

d) Wohnungswechsel bei eigenem Hausstand und unge-
kündigtem Arbeitsverhältnis 

1 Arbeitstag im 
Kalenderjahr 

e) 25-, 40- und 50jähriges Arbeitsjubiläum 1 Arbeitstag 
f) Schwere Erkrankung  

aa) eines Angehörigen oder Lebensgefährten, soweit er 
in demselben Haushalt lebt 

1 Arbeitstag 

bb) eines Kindes, das das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr 
kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder be-
standen hat 

bis zu 4 Arbeits-
tage im Kalender-
jahr 

cc) einer Betreuungsperson, wenn die Medizinische 
Fachangestellte/Arzthelferin die Betreuung ihres 
Kindes, das das achte Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, 
übernehmen muss 

bis zu 4 Arbeits-
tage im Kalender-
jahr 
 

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Be-
treuung nicht sofort zur Verfügung steht und der Arzt in den Fällen von aa) 
und bb) die Notwendigkeit der Anwesenheit der Medizinischen Fachange-
stellten/Arzthelferin zur vorläufigen Pflege bescheinigt. Die Freistellung darf 
insgesamt 5 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

g) Ärztliche Behandlung der Medizinischen Fachangestell-
ten/Arzthelferin, wenn diese nach ärztlicher Bescheini-
gung während der Arbeitszeit erfolgen muss 

erforderliche 
nachgewiesene 
Abwesenheitszeit 
zzgl. erforderliche 
Wegzeiten 
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h) Teilnahme an berufsbezogenen Fortbildungsmaßnah-

men  
Die Bestätigung über die Teilnahme und deren Ergeb-
nis ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Arbeitstage im Sin-
ne dieser Befreiungsvorschriften sind alle Kalendertage 
mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und gesetzli-
che Feiertage. Soweit landesrechtliche Regelungen 
zum Bildungsurlaub vorhanden sind, finden diese aus-
schließlich Anwendung. 

bis zu 3 Arbeits-
tage im Kalender-
jahr 

(2) Mitglieder der Tarifkommission sind für eine Sitzung zur Vorbereitung von Tarif-
verhandlungen sowie für Tarifverhandlungen mit ärztlichen Arbeitgebern unter 
Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freizustellen. Gleiches gilt für Mitglieder 
von Berufsbildungsausschüssen bei den Ärztekammern. 
 

(3) Im Übrigen wird die Entgeltfortzahlung bei persönlicher Arbeitsverhinderung 
gem. § 616 BGB ausgeschlossen. 

 
§ 17 a 

Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit 
 

Kurzarbeit kann nach Maßgabe der Regelungen des Tarifvertrages zur Regelung der 
Kurzarbeit für Medizinische Fachangestellte in seiner jeweils gültigen Fassung ange-
ordnet werden. 

 
§ 18  

Kündigung 
 
(1) Das Arbeitsverhältnis einer Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin kann 

mit einer Frist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats 
gekündigt werden. 
 

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn 
das Arbeitsverhältnis 
1. 2 Jahre bestanden hat, 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
2. 5 Jahre bestanden hat, 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
3. 8 Jahre bestanden hat, 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
4. 10 Jahre bestanden hat, 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
5. 12 Jahre bestanden hat, 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
6. 15 Jahre bestanden hat, 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
7. 20 Jahre bestanden hat, 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats. 

 
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von 6 Monaten, 

kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.  
 

(4) Die außerordentliche Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften 
(§ 626 BGB).  
 

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
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§ 19 

Zeugnis 
 

(1) Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin hat nach Kündigung des Arbeits-
verhältnisses Anspruch auf umgehende Aushändigung eines Zeugnisses. 
 

(2) Die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin ist berechtigt, während des Ar-
beitsverhältnisses ein Zwischenzeugnis zu verlangen. 
 

(3) Das Zeugnis muss Auskunft geben über Art und Dauer der Tätigkeit. Es ist auf 
Wunsch der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin auf Leistung und Füh-
rung zu erstrecken. 

 
§ 20 

Sterbegeld 
 

Stirbt eine Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin, so wird das Gehalt für den 
Sterbemonat und einen weiteren Monat an: 
 

a) den überlebenden Ehegatten oder Lebensgefährten, 
b) die unterhaltsberechtigten Kinder oder 
c) ihre Eltern oder einen Elternteil, wenn die Verstorbene überwiegend 

zum Unterhalt beigetragen hat, 
 
als Sterbegeld gezahlt. 

 
§ 21 

Ausschlussfristen 
 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb einer Frist von zwölf Monaten 
nach ihrem Entstehen schriftlich geltend zu machen. 

 
§ 22 

Wahrung des Besitzstandes 
 
Waren für die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin vor Inkrafttreten dieses Ta-
rifvertrages günstigere Arbeits- und Gehaltsbedingungen vereinbart, so werden diese 
durch diesen Vertrag nicht berührt. 
 

§ 23 
Inkraftreten und Laufzeit 

 
(1) Dieser Manteltarifvertrag vom 08.12.2020 ersetzt den Manteltarifvertrag vom 

01.08.2017, der bis zum 31.12.2020 Gültigkeit hatte, und tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. 

 
(2) Dieser Manteltarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss 

eines Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 
31.12.2023. 
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Protokollnotizen 
 
zu § 11 Gehalt 
Die Berufsjahrberechnung gemäß § 11 (2) Satz 3 gilt für alle Arbeitsverträge, die ab 
dem 01.11.1997 abgeschlossen werden. Für Arbeitsverhältnisse, die vor dem 
01.11.1997 bestanden haben, gelten die Regelungen des § 10 (2) Satz 3 des Man-
teltarifvertrages vom 16.09.1992. 
 
 
 
Berlin, den 08.12.2020 



BEITRITTSERKLÄRUNG 

Herzlich willkommen im Verband medizinischer Fachberufe e.V.! 
Bitte senden Sie Ihre Beitrittserklärung an den

Verband medizinischer Fachberufe e.V. 
Postfach 10 26 80 
44726 Bochum

oder per 
Fax an (02 34) 777 28-200
E-Mail an info@vmf-online.de
(Ihr Beitritt ist auch unter 
www.vmf-online.de möglich.)

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verband medizinischer Fachberufe e.V. Die jeweils gültige 
Satzung erkenne ich an. Ich bin nicht Mitglied einer anderen konkurrierenden Organisation.

Name  __________________________________________  Vorname  ____________________________________________

Straße, Nr.  ______________________________________  PLZ / Ort  ____________________________________________

Telefon (privat)  __________________________________  Geburtsdatum  ______________________________________

E-Mail (privat)  _________________________________________________________________________________________

Ich arbeite im Bereich   ■■ Human-   ■■ Veterinär-   ■■ Dentalmedizin   ■■ Zahntechnik

Ich bin weiterqualifi ziert zur bzw. zum:  ___________________________________________________________________

Mein Monatsbeitrag richtet sich nach der Höhe meines Einkommens.1 Ein entsprechender Nach-
weis ist der Beitrittserklärung beigefügt bzw. wird von mir direkt nachgereicht.2 Auszubildende 
zahlen grundsätzlich den niedrigsten Beitragssatz von aktuell 5,00 EUR monatlich.

■ ■ Ich bin in der Ausbildung, sie endet im (Monat/Jahr):  __________________________________________________

Als neues Mitglied erhalten Sie von uns ein Begrüßungspaket mit vielen wichtigen Informatio-
nen über den Verband. Ihre Mitgliedschaft beginnt an dem Tag, an dem Ihre Beitrittserklärung in 
der Geschäftsstelle eingegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die satzungsgemäßen 
Leistungen in Anspruch nehmen bzw. Ihren Beitritt innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerru-
fen, solange Sie noch keine Leistungen in Anspruch genommen haben. Der Mitgliedsbeitrag 
wird jeweils für den laufenden Monat – erstmals für den Monat des Beitritts – fällig. Die Kündi-
gungsfrist beträgt sechs Wochen zum Ende eines Kalenderhalbjahres. Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise zum Datenschutz auf www.vmf-online.de. (Stand 3/2023)

Ort, Datum:  _____________________________________  Unterschrift:  _____________________________________ (   )

1) Die Höhe des regulären Mitgliedsbeitrages beträgt 16,00 €. Redu-
zierungen sind möglich. Sie richten sich nach den monatlichen Brut-
toeinnahmen des Mitglieds. Die Beitragsstufen A bis D ermöglichen 
folgende Reduzierungen: 
A) auf 5,00 € bei Bruttoeinnahmen bis 699,99 € 
B) auf 9,00 € bei Bruttoeinnahmen von 700,00 bis 1.399,99 € 
C) auf 12,00 € bei Bruttoeinnahmen von 1.400,00 bis 2.099,99 € 
D) auf 14,00 € bei Bruttoeinnahmen von 2.100,00 bis 2.799,99 €. 

Auszubildende zahlen 5,00 € monatlich.

2) Bei Anspruch auf die Reduzierung ist die Höhe der monatlichen 
Einnahmen mit einem entsprechenden Beleg (z.B. Kopie der Ge-
haltsabrechnung, Elterngeldnachweis, etc.) in der Geschäftsstel-
le des Verbandes nachzuweisen. Der Beleg darf nicht älter als 3 
Monate sein. Nach der ersten Beitragsfestsetzung muss der 
Nachweis mindestens einmal im Jahr, spätestens aber bei einer 
beitragswirksamen Änderung der Einnahmen erfolgen.

Bitte beachten Sie unsere Mitgliederwerbeaktionen – auch speziell für Auszubildende – 
auf unserer Website www.vmf-online.de!

(T)



Verband medizinischer Fachberufe e.V. ■ Gesundheitscampus-Süd 33 

■ 44801 Bochum ■ Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE42VMF00000478393 

■ Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer): wird separat mitgeteilt

EINZUGSERMÄCHTIGUNG / SEPA-BASISLASTSCHRIFT-MANDAT

Ich möchte bequem und bargeldlos den monatlichen Mitgliedsbeitrag gemäß aktueller Beitrags-

ordnung bezahlen und ermächtige den Verband medizinischer Fachberufe e.V., Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 

vom Verband medizinischer Fachberufe e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann für die SEPA-Basislastschrift innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Kontoinhaber*in (Name, Vorname)  _______________________________________________________________________

Straße Nr.  ___________________________________________________________  __________________________________  

Postleitzahl Ort  __________________________________________________________________________________________

Kreditinstitut ____________________________________________________________________________________________  

BIC __ __ __ __ __ __ __ __ ❘ __ __ __

IBAN __ __ __ __ ❘ __ __ __ __ ❘ __ __ __ __ ❘ __ __ __ __ ❘ __ __ __ __ ❘ __ __

Die erste Abbuchung erfolgt zum nächsten 15. des Monats. Danach gelten die u.a. Abbuchungs-

termine. Der bis zum nächsten Abbuchungstermin fällige Beitrag wird bei der 1. Abbuchung mit 

eingezogen. Zur Verbesserung des Verbraucherschutzes reichen wir die Lastschriften bis zu 6 Ta-

ge vor dem Abbuchungstermin bei der Bank ein. Bitte beachten Sie, dass Ihr Einkommensnach-

weis ggf. nicht berücksichtigt werden kann, wenn dieser nicht rechtzeitig bei uns eingeht. Bitte 

benachrichtigen Sie uns schriftlich, wenn sich Ihre Bankdaten ändern (Stand 03/2023). 

Zahlungsweise (bitte ankreuzen):  

■■ monatlich (zum 15. des Monats)

■■ vierteljährlich (im Voraus zum 15.01., 15.04., 15.07., 15.10.)

■■ halbjährlich (im Voraus zum 15.01., 15.07.)

■■ jährlich (im Voraus zum 15.01., abz. 3 % Rabatt auf den Jahresbeitrag)

Ort, Datum  ______________________________________ Unterschrift  __________________________________________
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